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RS OGH 1970/10/13 8Ob194/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1970

Norm

ABGB §367 E

ABGB §863 CII

ABGB §1323 A

Rechtssatz

Eine Vereinbarung, wonach der Preis der herausgelockten Sache in Raten zu bezahlen ist, kann nach der Übung des

redlichen Verkehrs nur dahin ausgelegt werden, daß nach Vollzahlung das Eigentumsrecht übergehen soll und auf

Herausgabe verzichtet wird, was sich auch zu Gunsten eines Dritterwerbers auswirkt.
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